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§ 32 VAG Vorschriften für die
Schweizerische Eidgenossenschaft

 VAG - Versicherungsaufsichtsgesetz 2016

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Ist das übernehmende Unternehmen die inländische Zweigniederlassung eines

Drittlandversicherungsunternehmens mit Sitz in der Schweizerischen Eidgenossenschaft, so ist der Nachweis,

dass das Unternehmen unter Berücksichtigung der Bestandübertragung über genügend anrechenbare

Eigenmittel zur Bedeckung der Solvenzkapitalanforderung verfügt, durch eine Bescheinigung der Schweizerischen

Aufsichtsbehörde zu erbringen.

2. (2)Bedarf die Zweigniederlassung in der Schweizerischen Eidgenossenschaft eines Versicherungsunternehmens

mit Sitz im Inland für die Übernahme eines Bestandes einer Bescheinigung über die ausreichende

Eigenmittelausstattung im Sinne des Abs. 1, so hat die FMA gegenüber der zuständigen schweizerischen Behörde

eine solche Bescheinigung auszustellen. Die Ausstellung der Bescheinigung ist zu verweigern, wenn das

Versicherungsunternehmen eine Nichtbedeckung der Solvenzkapitalanforderung oder

Mindestkapitalanforderung der FMA angezeigt hat oder die FMA ein Verfahren gemäß § 279 und § 280 eingeleitet

hat und die Gründe hiefür noch nicht weggefallen sind.

3. (3)Liegen die Voraussetzungen gemäß Abs. 2 nicht vor, so hat die FMA dies gegenüber dem

Versicherungsunternehmen mit Bescheid auszusprechen.

In Kraft seit 01.01.2016 bis 31.12.9999
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